
Antrag zum TOP 
10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 "Auf der Höhe" für die Errichtung eines 
Kindergartens auf dem Tennenplatz der ehemaligen Hauptschule
der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 08.06.2020

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden ergänzt um:
• Auf dem Gelände sind 8 PKW Stellplätze anzulegen
• Auf dem Gelände sind darüber hinaus 3 Kurzzeitparkplätze für PKW anzulegen, 

die ein sicheres Abgeben oder Abholen der Kinder ermöglichen
• In der Nähe des Eingangs sind für 50% der Kinder Stellplätze für Roller und/oder 

Kinderfahrräder anzulegen
• In der Nähe des Eingangs sind 5 Kurzzeitparkplätze für Lastenfahrräder bzw. Fahr-

räder mit Kinderanhänger anzulegen. Diese Parkplätze sollen möglichst ohne 
Wenden der Fahrräder verlassen werden können.

• Die Oberflächen von Stellplätzen und die Bewegungsflächen von KFZ, Rollern und 
Fahrrädern sind wasserdurchlässig auszuführen.

Begründung:
Die Erfahrungen mit Kindergärten und Schulen in der Gemeinde haben gezeigt, dass es 
ohne geeignete Maßnahmen zu chaotischen Zuständen beim Hinbringen oder Abholen 
der Kinder kommen kann. Hierdurch entstehen erhebliche Gefahren vor allem für kleinere 
Kinder, die das Verkehrsgeschehen noch nicht abschätzen können. 
Die Erfahrungen in der Gemeinde zeigen ferner, dass Kinder selbst aus kürzerer Entfer-
nung mit dem Auto zu Schule und Kindergarten gebracht werden, wenn keine geeigneten 
Abstellmöglichkeiten für kindgerechte Transportmittel vorhanden sind. Dabei sind auch die 
immer stärker genutzten Lastenräder und Fahrradhänger zu berücksichtigen.
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